
Als Beamter auf Probe gilt, wer den Vorbe-

reitungsdienst abgeleistet hat und sich in 

der Probezeit befindet, die vor der Ernen-

nung zum Beamten auf Lebenszeit zurück-

zulegen ist. Endet die Probezeit vor dem 27. 

Lebensjahr, so bleiben Beamte die vor dem 

12.02.2009 in das Beamtenverhältnis auf 

Probe berufen wurden, bis zum 27. Le-

bensjahr im Beamtenverhältnis auf Probe. � � � � � � � � � � � 	 
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Der Beamte auf Probe verfügt lediglich 

über eingeschränkte Ansprüche auf Ver-

sorgung. 

Nur bei Dienstunfähigkeit aufgrund ei-

ner Dienstbeschädigung oder durch 

Dienstunfall wird er in den Ruhestand ver-

setzt. Dienstunfähigkeit liegt bei dauerhaf-

ter Unfähigkeit zur Erfüllung dienstlicher 

Pflichten infolge eines körperlichen Gebre-

chens oder wegen Schwäche der körperli-

chen und geistigen Kräfte vor. Eine Dienst-

beschädigung liegt vor, wenn sich der 

Beamte ohne grobes Eigenverschulden 

im Dienstbereich eine Verwundung oder 

sonstige Beschädigung zuzieht, die zur 

Krankheit bzw. Dienstunfähigkeit führt. Als 

Dienstunfall gilt ein durch äußere Einwir-

kung verursachtes Unglück, das in Aus- 

übung oder infolge des Dienstes einge-

treten ist. Unabhängig von der Erfüllung der 

Wartezeit von fünf Jahren wird er in den 

Ruhestand versetzt und erhält ein Ruhege-

halt auf der Grundlage seiner Besoldung. 

Hier wird die „Erfahrungsstufe“ zugrunde 

gelegt, die er bis zur Altersgrenze hätte er-

reichen können. Das Ruhegehalt hat in je-

dem Fall die Höhe der Mindestversorgung. 

Bei Dienstunfähigkeit durch Freizeit-

unfall/Krankheit erfolgt in der Regel die 

Entlassung aus dem Öffentlichen Dienst 

ohne Anspruch auf Ruhegehalt. Der Be-

amte auf Probe wird dann vom Dienst-

herrn in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung nachversichert. In besonderen Aus- 

nahmefällen kann der Beamte auch in den 

Ruhestand versetzt werden. Hier ist eine 

Ermessensentscheidung zu treffen, die 

sich an den Umständen des Einzelfalles 

orientiert; es gelten strenge Maßstäbe 

(Würdigkeit/Bedürftigkeit/Art der Erkran-

kung). Führt die Ermessensentscheidung 

dazu, dass der Beamte auf Probe in den 

Ruhestand versetzt wird, so hat er An-

spruch auf Ruhegehalt bzw. einen Unter-
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Der Beamte erhält pro ruhegehaltfähi-

gem Jahr 1,875 % der ruhegehaltfähigen 

Dienstbezüge. Bei der Berechnung sind 

zwei Besonderheiten zu beachten: 

1.  Dem Beamten wird zusätzlich eine 

sogenannte „Zurechnungszeit“ 

gewährt (siehe Seite 18) 

2.  Der „normale“ Ruhegehaltssatz  

wird um 20 %-Punkte erhöht

Das Unfallruhegehalt beträgt mindestens 

66 2/3 % und höchstens 75 % der ruhe-

gehaltfähigen Dienstbezüge aus der End-

stufe der individuellen Besoldungsgruppe. 

Ist der Dienstunfall bei erhöhter Lebens-

gefahr unter Einsatz des eigenen Lebens 

eingetreten und ist die Erwerbsfähigkeit 

um mindestens 50 % beschränkt, wird ein 

erhöhtes Unfallruhegehalt gezahlt. 
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Die Witwenversorgung beträgt 60 %, die 

Waisenversorgung für jedes waisengeld-

berechtigte Kind 30 % des Unfallruhege-

halts. Die Gesamthinterbliebenenversor-

gung darf das Unfallruhegehalt nicht 

übersteigen. Ergibt sich bei mehreren An-

gehörigen insgesamt ein höherer Betrag, 

so werden die einzelnen Beträge anteilig 

gekürzt. Dadurch entstehen bei mehreren 

versorgungsberechtigten Angehörigen be-
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Vergleichbar mit dem Beamten auf Wider-

ruf besteht auch bei Beamten auf Probe 

im Falle der Nachversicherung unter Um-

ständen ein Rentenanspruch aus der ge-

setzlichen Rentenversicherung. Eine Er-

werbsminderungsrente würde unabhängig 

von der Ursache dann gezahlt, wenn die 

Erwerbsunfähigkeit innerhalb von 6 Jah-

ren nach Beendigung einer Ausbildung 

(auch Schulausbildung) eintritt. Durch die 

Nachversicherung in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung würde die zweite wichti-

ge Voraussetzung, das Vorliegen von 12 

Pflichtbeiträgen in den letzten 24 Kalender- 

monaten vor dem Versicherungsfall, auf 

jeden Fall erfüllt sein. Auch hier ist die 

Rentenhöhe für den Fall der Erwerbsun-

fähigkeit in der Regel nicht ausreichend.
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bei Dienstunfähigkeit bei Tod

Durch Krankheit oder Freizeitunfall

Kein Rechtsanspruch  
auf Versorgung  

(Unterhaltsbeitrag*)

Kein Rechtsanspruch auf 
Hinterbliebenenversorgung 

(Unterhaltsbeitrag*)

Durch Dienstbeschädigung Ruhegehalt Witwen-/Waisengeld

Durch Dienstunfall Unfall-Ruhegehalt Unfall-Witwen-/Waisengeld
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–  Absicherung des Unfallrisikos 

(Dienst- und Freizeitunfall)

–  Absicherung des Risikos der 

Dienstunfähigkeit (Krankheit  

oder Unfall)

–  Frühzeitiger Aufbau einer 

Alters- und Hinterbliebenen-

versorgung
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Für Beamte auf Probe sind die Versor-

gungsansprüche bei Dienstunfall und 

Dienstbeschädigung zwar besser als 

beim Beamten auf Widerruf, bei Freizeit-

unfall/Krankheit besteht aber nach wie 

vor überhaupt kein Rechtsanspruch auf 

Versorgung.
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